
Empfehlung der Satzungsänderung für Kreisverbände 
(nur falls OMV-Zugang besteht) 
 

(1) Der Kreisverband y nutzt die von den Ortsvereinen in einem Verwaltungsprogramm (OMV) 

erhobenen personenbezogenen Daten (pbD) von einzelnen Imkern wie folgt. 

 

(2) Der Kreisverband y nutzt Datenkategorien: Name, Anschrift, Geschlecht, Name des Ortsvereins, 

Funktion im Ortsverein, Telefonnummer, E-Mail und Völkerzahl. Der Kreisverband y hat nur Zugriff auf 

pbD derjenigen Ortsvereine, die Mitglied im Kreisverband y sind. 

 

(3) Name und Anschrift der Vereinsvorsitzenden werden für die Einladung der Mitglieder zur 

Jahreshauptversammlung genutzt. Für die Rechnungsstellung des Mitgliedsbeitrages werden Name 

und Anschrift der Kassierer der Ortsvereine benötigt. Telefonnummer und E-Mail werden zur 

kurzfristigen Kontaktaufnahme mit dem Imker genutzt, z.B. falls eine Honigprobenziehung erfolgen soll. 

Die Meldung der Völkerzahl jedes Imkers wird für statistische Zwecke ohne Personenbezug benötigt. 

 

 

 

Empfehlung der Satzungsänderung für Ortsvereine oder 
Einwilligung jedes einzelnen Imkers 
(1) Der Ortsverein x speichert in einem Verwaltungsprogramm (OMV) von jedem Mitglied die folgenden 

personenbezogen Daten (pbD): Name, Anschrift, Geschlecht, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Funktion 

im Ortsverein, Telefonnummer, E-Mail, Völkerzahl und Honigschulungslehrgang. Außerdem werden die 

Mitgliedsbeiträge zum Deutschen Imkerbund (DIB), zum Landesverband der Saarländischen Imker 

(LSI), zum Kreisverband y und zum Ortsverein x sowie der Versicherungsbeitrag gespeichert. Beim 

Austritt eines Mitgliedes werden seine Daten zum Jahresende gelöscht.  

 

(2) Nutzungsrechte für diese personenbezogenen Daten haben der Kreisverband y, in dem der 

Ortsverein x Mitglied ist, der LSI und der DIB. 

 

(3) Falls der Kreisverband y einen OMV-Zugang hat, hat er Zugriff auf die folgenden Datenkategorien: 

Name, Anschrift, Geschlecht, Name des Ortsvereins, Funktion im Ortsverein, Telefonnummer, E-Mail 

und Völkerzahl. Zugriff für den Kreisverband y besteht allerdings nur auf pbD derjenigen Ortsvereine, 

die Mitglied im Kreisverband y sind. 

 

 


